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Hinweis zum Widerrufsrecht gemäß 
Art. 23 PVO

BTV Vier Länder Bank AG, Zweigniederlassung Deutschland;
Rechtsform: Aktiengesellschaft; Sitz und Amtsgericht München HRB 255942; Verantw. Leiter*in: Sandra Herrmann, Mag. Peter Kofler
BTV Vier Länder Bank AG (Hauptsitz); Sitz Innsbruck; Firmenbuchnummer: 32942 w; Firmenbuchgericht: Innsbruck;
Vorstand: Vorsitzender Gerhard Burtscher, Silvia Vicente, Dr. Hansjörg Müller, Mario Pabst, Dr. Markus Perschl, MBA, stellvertretendes Mitglied: 
Christoph Meister; Aufsichtsratsvorsitzender: Hanno Ulmer

Die Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, enthält unter 
anderem Regelungen, wie mit Nachträgen zum Prospekt (Art. 23 PVO) umzugehen ist. 

Wichtige Information über die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags zum Basisprospekt 
über das Angebotsprogramm der BTV Vier Länder Bank AG

Bitte beachten Sie, dass jeder wichtige neue Umstand, jede wesentliche Unrichtigkeit oder jede wesentliche 
Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Anleihen 
beeinflussen können und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist 
oder — falls später — der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten oder festgestellt 
werden, unverzüglich in einem Nachtrag zum Prospekt genannt werden müssen. Allfällige Nachträge 
werden auf der Website der BTV Vier Länder Bank AG unter https://btv.at/ueber-uns/investor-
relations/emissionen/#BTV%20Basisprospekt am Tag der Billigung des Nachtrags bei der Aufsichtsbehörde 
veröffentlicht. Anleger, die im Rahmen eines öffentlichen Angebots Erwerb oder Zeichnung der Anleihe 
bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von 
drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige 
neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen der 
Angebotsfrist oder — falls früher — der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. 

Für den Fall, dass Ihnen ein solches Widerrufsrecht zusteht, sind wir Ihnen bei der Ausübung des 
Widerrufsrechts gerne behilflich.
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